
BayVSG: Art. 1 Organisation

Art. 1  Organisation 
 
Die Aufgaben des Verfassungsschutzes nimmt das Landesamt für Verfassungsschutz (Landesamt) als eine 
dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (Staatsministerium) unmittelbar nachgeordnete 
Behörde wahr.


